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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
Keine Mehrheit im Bundesrat für 
Entlastungsprämie und Steuerberaterreform 

Die vom Bundestag beschlossene Änderung des 
Steuerberatungsgesetzes fand am 8. Mai 2026 im Bundesrat 
keine Mehrheit. 

Hintergrund 

Damit ist auch die darin enthaltene Entlastungsprämie für Beschäftigte in Höhe von 

1.000 Euro vorerst gestoppt. Sie war vom Deutschen Bundestag mit in das Gesetz 

zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes aufgenommen worden (siehe 

unseren Blogbeitrag). 

Um das Vorhaben doch noch umzusetzen, können Bundesregierung und 

Bundestag nun den Vermittlungsausschuss anrufen. Er hat die Aufgabe, bei 
Differenzen zwischen Bundestag und Bundesrat einen Kompromiss zu finden. 

  

01 

Fundstelle 
Bundesrat, Mel-

dung vom 8. Mai 2026. 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/254328/bundestag-beschliesst-neuntes-gesetz-zur-aenderung-des-steuerberatungsgesetzes/
https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/26/1065/1065-node.html
https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/26/1065/1065-node.html
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 15. Mai 2026 

Erlass einer Kindergeldrückforderung und 
Weiterleitungseinwand 

Das in Abschnitt V 37 der Dienstanweisung zum Kindergeld nach dem Einkommen-

steuergesetz (BStBl I 2021, 1599) --DA-KG 2021-- vorgesehene sogenannte Wei-

terleitungsverfahren stellt eine vom Gesetz selbst nicht angeordnete Regelung zur 

Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens dar, die von den Steuergerichten so 

auszulegen ist, wie sie die Verwaltung verstanden wissen will (Bestätigung der 

Rechtsprechung, z.B. Senatsurteil vom 17.08.2023 - III R 37/22, BFHE 281, 277, 

BStBl II 2024, 99). 

Bei der Prüfung, ob der für einen Erlass einer Kindergeldrückforderung wegen 
sachlicher Unbilligkeit (§ 227 der Abgabenordnung) notwendige sogenannte Geset-

zesüberhang vorliegt, sind nicht ausschließlich die materiell-rechtlichen Vorausset-

zungen des Kindergeldanspruchs in den Blick zu nehmen, sondern auch die verfah-

rensrechtlichen Regelungen zu berücksichtigen. 

Wegen der in der unterlassenen Mitteilung des Haushaltswechsels des Kindes lie-

genden Mitwirkungspflichtverletzung kommt in Fällen, in denen die Voraussetzun-

gen des Weiterleitungsverfahrens nicht gegeben sind, allenfalls beim Vorliegen be-

sonderer Umstände ein Erlass wegen sachlicher Unbilligkeit in Betracht. 

Abweichende Festsetzung von Einkommensteuer 
aus sachlichen Billigkeitsgründen 

Von dem für Leistungen im Sinne von § 22 Nr. 3 Satz 1 des Einkommensteuerge-

setzes (EStG) geregelten Verlustausgleichs- und -abzugsverbot in § 22 Nr. 3 Satz 3 
EStG ist keine Ausnahme aus sachlichen Billigkeitsgründen zu machen, wenn das 

reale Einkommen des Steuerpflichtigen im Verlustentstehungsjahr nicht ausreicht, 

um hieraus die festzusetzende Einkommensteuer zu zahlen. 

Urteil vom 05. Februar 
2026, III R 21/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 03. März 
2026, IX R 18/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610094/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610101/
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Das aus Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 des 

Grundgesetzes abgeleitete Prinzip der Steuerfreiheit des Existenzminimums (sub-

jektives Nettoprinzip) verpflichtet nicht dazu, Geldabflüsse, die auf Verlusten aus 

Stillhalter- beziehungsweise Optionsgeschäften beruhen, bereits im Verlustentste-
hungsjahr aufgrund sachlicher Unbilligkeit freizustellen. 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil 
vom 11.12.2025 V R 7/24 - Vollverzinsung nach § 
233a der Abgabenordnung (AO) und 
Unionsrecht sowie Billigkeit 

Die Vollverzinsung der Umsatzsteuer gemäß § 233a AO verstößt nicht gegen das 

Unionsrecht (Parallelentscheidung zum Urteil des Bundesfinanzhofs vom 

11.12.2025 - V R 7/24, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt). 

Beruht ein Rechtsirrtum auf der fehlerhaften Anwendung einer von der Finanzver-

waltung vorgesehenen Vereinfachungsregelung, deren Voraussetzungen nicht vor-

lagen, was der Steuerpflichtige auch hätte erkennen können, kommt ein Erlass von 

daraus entstehenden Nachzahlungszinsen aus Billigkeitsgründen nicht in Betracht. 

Aussetzung des Verfahrens gegen einen 
Haftungsbescheid bei Antrag auf Pauschalierung 
der Einkommensteuer nach § 37b EStG 

Einwendungen gegen die Höhe der mit Haftungsbescheid geltend gemachten Haf-

tungsschuld können nicht auf das Vorliegen eines niedrigeren Pauschsteuersatzes 

nach § 37b des Einkommensteuergesetzes (EStG) gestützt werden. 

Erlässt das Finanzamt ungeachtet eines wirksamen Antrags auf Pauschalierung der 

Einkommensteuer nach § 37b EStG einen Haftungsbescheid, darf über dessen 

Rechtmäßigkeit in einem finanzgerichtlichen Verfahren erst entschieden werden, 

wenn das Pauschalierungsverfahren durch bestandskräftigen Bescheid abge-
schlossen ist. Bis dahin hat das Finanzgericht das Verfahren betreffend den Haf-

tungsbescheid nach § 74 der Finanzgerichtsordnung auszusetzen. 

Urteil vom 11. Dezember 
2025, V R 28/25 
Zum Urteil. 

Urteil vom 21. Januar 
2026, VI R 13/24 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610095/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610096/
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Keine Haftung eines früheren GmbH-
Geschäftsführers nach § 69 Satz 1 i.V.m. § 34 
Abs. 1 AO nach Verlust seiner Organstellung bei 
fortdauernder Eintragung im Handelsregister 

Ein zunächst wirksam bestellter GmbH-Geschäftsführer verliert seine Organstellung 

automatisch kraft Gesetzes, sobald eine persönliche Voraussetzung für dieses Amt 

gemäß § 6 Abs. 2 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung i.d.F. des Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Be-

kämpfung von Missbräuchen vom 23.10.2008 (BGBl I 2008, 2026) entfällt. Mit dem 

Verlust der Organstellung geht auch die Stellung als gesetzlicher Vertreter im Sinne 

des § 34 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) verloren. 

Der Verlust der Organstellung des zunächst wirksam bestellten Geschäftsführers 

führt unabhängig von der Löschung der Eintragung als Geschäftsführer im Handels-

register zur Beendigung der Pflichten nach § 34 Abs. 1 AO. 

Ob die tatbestandlichen Voraussetzungen der jeweiligen Haftungsnorm erfüllt sind, 

ist eine vom Gericht in vollem Umfang zu überprüfende Rechtsentscheidung. Das 

Gericht kann den einem Haftungsbescheid zugrunde gelegten Sachverhalt und den 

dort angenommenen Haftungsgrund --zum Beispiel § 35 AO statt § 34 Abs. 1 

AO-- jedoch nicht austauschen, denn der Haftungsbescheid ist sachverhalts- und 

nicht zeitraumbezogen. 

Zur Aufzeichnungspflicht für die Aufwendungen 
des häuslichen Arbeitszimmers eines selbständig 
tätigen Steuerpflichtigen 

Der Aufzeichnungspflicht gemäß § 4 Abs. 7 des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

für Aufwendungen im Sinne des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG wird in inhaltlicher 

und zeitlicher Hinsicht nur genügt, wenn sämtliche Aufwendungen für das häusliche 

Arbeitszimmer und dessen Ausstattung einzeln und zeitnah in einer besonderen 

Spalte der Ausgabenaufzeichnungen, zumindest aber gebündelt in einem geson-

derten schriftlichen oder digitalen Dokument aufgezeichnet werden. 

Urteil vom 09. Dezember 
2025, VII R 4/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 24. März 
2026, VIII R 6/24 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610097/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610098/
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Ausgleichszahlungen nach § 35 Abs. 2, § 295 
Abs. 2 InsO keine Betriebsausgaben 

Ausgleichszahlungen, die der Insolvenzschuldner aufgrund der insolvenzrechtlichen 

Freigabe seiner selbständigen Tätigkeit (§ 35 Abs. 2 Satz 2 der Insolvenzord-

nung --InsO-- i.V.m. § 295 Abs. 2 InsO a.F., heute: § 295a InsO) in die Insolvenz-

masse leistet, führen nicht zu Betriebsausgaben bei dessen Einkünften aus selb-

ständiger Arbeit. 

Ausschüttung von Gewinnen aus der Zeit vor 
Auflösung der Gesellschaft nach 
Liquidationsbeginn 

§ 43b Abs. 1 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes ist nicht anzuwenden, wenn die 

inländische Tochterkapitalgesellschaft nach Liquidationsbeginn Gewinne an ihre 

EU-Mutterkapitalgesellschaft ausschüttet, soweit es sich dabei um Gewinne han-

delt, die in der Zeit vor der Eröffnung des Liquidationsverfahrens entstanden sind. 

Urteil vom 03. März 
2026, VIII R 12/24 
Zum Urteil. 

Urteil vom 03. März 
2026, VIII R 8/24 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610100/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610099/
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Rechtsprechung im Blog 
Zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von 
Hotelzimmermieten bei einem Veranstalter für 
Konferenzen, Events und Reisen 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem aktuellen Urteil ent-
schieden, dass nicht jeder Aufwand für die Anmietung von Ho-
telzimmern dem Gewinn aus Gewerbebetrieb hinzurechnen ist. 
Voraussetzung für die Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 Buchst. e 
des Gewerbesteuergesetzes in der für den Erhebungszeitraum 
2011 geltenden Fassung (GewStG) wäre, dass die Hotelzimmer 
dem (fiktiven) Anlagevermögen des anmietenden Gewerbebe-
triebs zuzuordnen sind. Ob eine solche Zuordnung zu erfolgen 
hat, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. 

Sachverhalt 

Die Klägerin ist eine GmbH, deren Unternehmensgegenstand insbesondere die 

Veranstaltung von Konferenzen, Events und Reisen ist. Die Klägerin buchte unter 

anderem im eigenen Namen in Konferenzhotels Zimmer, Veranstaltungsräume, 

Technik und Leistungen. Kunden der Klägerin waren die Veranstalter der Konferen-

zen, denen die Klägerin sämtliche Posten in Rechnung stellte. 

Das Finanzamt (FA) rechnete die Mietaufwendungen dem Gewinn aus Gewerbebe-

trieb der Klägerin hinzu. 

Das Finanzgericht (FG) gab der Klage statt, da es die Zuordnung der Räume zum 

fiktiven Anlagevermögen verneinte. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hielt die Revision des FA für begründet. 

Danach genügt es für die Zuordnung zum (fiktiven) Anlagevermögen, wenn die 

Wirtschaftsgüter nach den tatsächlichen betrieblichen Verhältnissen (erkennbar) 

objektiv und subjektiv dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu 

03 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 15. Ja-

nuar 2026 (III R 28/24), 

veröffentlicht am 7. Mai 

2026, vgl. die Pressemit-
teilung 027/26. 

Eine englische Zusam-

menfassung finden 

Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610085/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/zur-gewerbesteuerlichen-hinzurechnung-von-hotelzimmermieten-bei-einem-veranstalter-fuer-konferenzen-events-und-reisen/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/zur-gewerbesteuerlichen-hinzurechnung-von-hotelzimmermieten-bei-einem-veranstalter-fuer-konferenzen-events-und-reisen/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/254536/trade-tax-addback-for-rentals-of-hotel-rooms-in-the-event-management-business/
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dienen (vgl. § 247 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs); sie müssen ihm nicht direkt 

oder unmittelbar dienen, nicht zwingend erforderlich sein und nicht das Kernge-

schäft betreffen. 

Das Merkmal der das (fiktive) Anlagevermögen im Sinne des § 8 Nr. 1 Buchst. e 

GewStG kennzeichnenden Dauerhaftigkeit der Nutzung eines Wirtschaftsgutes 

kann --anders als das FG meinte-- nicht durch das Produkt, welches das Unterneh-

men erstellt, ersetzt werden. 

Ob Dauer und Häufigkeit der Anmietung eine ständige Verfügbarkeit der Wirt-

schaftsgüter im Betrieb notwendig erscheinen lassen, ist anhand des konkret ver-

folgten Geschäftskonzepts zu entscheiden. 

Bei einer wiederholten kurzzeitigen Anmietung von Immobilien --hier von Hotelzim-

mern im Rahmen von Veranstaltungen-- kommt eine Hinzurechnung (nur dann) in 

Betracht, wenn nach den speziellen betrieblichen Verhältnissen derartige Immobi-

lien ständig für den betrieblichen Gebrauch vorzuhalten sind und es sich entweder 

immer wieder um dieselben Unterkünfte handelt oder die nur kurzzeitig angemiete-

ten Immobilien auch unter Berücksichtigung ihrer Lage untereinander austauschbar 

sind. 

Zeitgleich entschied der BFH zum selben Problemkreis auch in den Verfahren III R 

39/22 und III R 3/23. In allen drei Verfahren hob der BFH die Urteile des FG auf und 

verwies die Sache an das FG zurück, weil es an den erforderlichen Feststellungen 

des FG fehlte. 

Die Urteile haben Bedeutung für Unternehmen in der Veranstaltungsbranche, die 

regelmäßig Räume und Technik anmieten, sowie für Unternehmen, die Unterkünfte 

für ihre auswärts tätigen Mitarbeiter anmieten. 

Steuerfreiheit von Corona-Sonderzahlungen 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem aktuellen Urteil ent-
schieden, dass Corona-Sonderzahlungen auch bei Anrech-
nung auf andere freiwillige Arbeitgeberleistungen steuerfrei 
sind. Voraussetzung ist allerdings, dass die Zahlungen vom 
Arbeitgeber zweckbestimmt zur Abmilderung der Belastungen 
durch die Corona-Krise gewährt werden. Eine konkrete 
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(individuelle) Belastung der begünstigten Arbeitnehmer durch 
die Corona-Krise ist nicht erforderlich. 

Sachverhalt 

Die Klägerin zahlte ihren Arbeitnehmern im Streitjahr 2020 wie auch in den Vorjah-

ren --auf freiwilliger Basis-- Urlaubsgeld und zum Jahresende einen Bonus. Im 

Streitjahr kürzte sie Urlaubsgeld und Bonuszahlung um die Hälfte. 

Allerdings glich sie die Kürzungen insoweit aus, als sie ihren Arbeitnehmern wegen 

der „ungewöhnlichen Corona-Zeit“ zusätzlich zwei gesondert ausgewiesene 

Corona-Sonderzahlungen in entsprechender Höhe nach § 3 Nr. 11a des Einkom-

mensteuergesetzes (EStG) steuerfrei gewährte. Im Ergebnis erhielten die Arbeit-

nehmer höhere Nettobeträge als in den Vorjahren ausgezahlt. 

Das Finanzamt (FA) vertrat demgegenüber die Auffassung, die Klägerin habe die 

Corona-Sonderzahlungen zu Unrecht steuerfrei ausgezahlt. Es sei nicht ersichtlich, 

dass die Sonderzahlung für die besondere Arbeitssituation in der Coronazeit erfolgt 

sei. Die Klägerin habe einen Teil des versprochenen steuerpflichtigen Urlaubsgel-

des sowie der steuerpflichtigen Bonuszahlung nur deshalb in eine steuerfreie 
Corona-Sonderzahlung umgewandelt, um eine höhere Nettoauszahlung zu errei-

chen. Die als Corona-Sonderzahlung ausgewiesenen Zahlungen seien daher von 

der Klägerin nachzuversteuern. 

Entscheidung des BFH 

Dem trat der BFH entgegen. 

Nach § 3 Nr. 11a EStG seien die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 

vom Arbeitgeber in der Zeit vom 01.03.2020 bis zum 31.03.2022 aufgrund der 

Corona-Krise an seine Arbeitnehmer in Form von Zuschüssen und Sachbezügen 

gewährten Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 € steuer-

frei. 

Für die Steuerfreiheit genüge es, wenn die Corona-Sonderzahlung vom Arbeitgeber 

--wie im Streitfall-- zweckbestimmt zur Abmilderung der Belastungen durch die 

Corona-Krise gewährt werde. Eine konkrete (individuelle) Belastung des begünstig-
ten Arbeitnehmers verlange das Gesetz --entgegen der Auffassung des FA-- nicht. 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 21. Ja-

nuar 2026 (VI R 25/24), 

veröffentlicht am 7. Mai 

2026, vgl. die Presse-

mitteilung 026/26. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610090/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/steuerfreiheit-von-corona-sonderzahlungen/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/steuerfreiheit-von-corona-sonderzahlungen/
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Die Corona-Sonderzahlung sei auch zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-

lohn erbracht worden. Denn freiwillige Arbeitgeberleistungen --wie im Streitfall Ur-

laubsgeld und Bonuszahlung-- gehörten nicht zum ohnehin geschuldeten Arbeits-

lohn. Deshalb sei es unschädlich, wenn der Arbeitgeber eine freiwillige Zusatzleis-
tung -hier Corona-Sonderzahlung- auf eine andere freiwillige Zusatzleistung -hier 

Urlaubsgeld/Bonuszahlung- anrechne bzw. letztere durch Umwandlung einer ande-

ren Zweckbestimmung zuführe. 

Business Meldungen 

METSAF: Der befristete Rahmen für staatliche Beihilfen zur Unterstützung der 
von der Krise im Nahen Osten betroffenen Sektoren 

Am 29. April 2026 hat die EU-Kommission im Kontext der aktuellen Nahost-Krise 

den befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen zur Unterstützung der betroffenen 

Wirtschaftszweige innerhalb der EU (METSAF) verabschiedet. Ziel dieses Instru-

ments ist es, gezielt und zeitlich begrenzt jene Branchen zu entlasten, die aus Sicht 

der EU-Kommission besonders von den wirtschaftlichen Folgen der Krise, wie 

Energiepreisschocks und Störungen internationaler Lieferketten, betroffen sind. Im 

EU-beihilferechtlichen Kontext stellt das METSAF einen bedeutenden Schritt dar, 

da es diesen spezifischen Herausforderungen Rechnung trägt. 

 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/254612/metsaf-der-befristete-rahmen-fuer-staatliche-beihilfen-zur-unterstuetzung-der-von-der-krise-im-nahen-osten-betroffenen-sektoren/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/254612/metsaf-der-befristete-rahmen-fuer-staatliche-beihilfen-zur-unterstuetzung-der-von-der-krise-im-nahen-osten-betroffenen-sektoren/
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Service 

 

Zölle, Macht, Märkte (5. Termin) 
Webcast-Reihe, 26.5.2026 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 
30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 

04 

https://www.pwc-events.com/tradeoffice
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 

© Januar 2026 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 
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